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Entwurf

2. Satzung zur Änderung der Satzung über die Einrichtung und den Betrieb
von Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Dohma

Vom …

Aufgrund des § 4 der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 3. März 2014 (SächsGVBl. S. 146), die zuletzt durch Artikel 18 des Gesetzes 
vom 29. April 2015 (SächsGVBl. S. 349) geändert worden ist, der §§ 2 und 9 des Sächsischen 
Kommunalabgabengesetzes (SächsKAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. August 2004 
(SächsGVBl. S. 418; 2005 S. 306), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 28. November 2013 
(SächsGVBl. S. 822) geändert worden ist sowie des Gesetzes über Kindertageseinrichtungen 
(SächsKitaG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Mai 2009 (SächsGVBl. S. 225), das zuletzt 
durch Artikel 7 des Gesetzes vom 29. April 2015 (SächsGVBl. S. 349) geändert worden ist hat der 
Gemeinderat der Gemeinde Dohma in seiner Sitzung am … folgende Satzung beschlossen:

§ 1 Änderungen

Die Satzung über die Einrichtung und den Betrieb von Kindertageseinrichtungen der Gemeinde 
Dohma vom 06.12.2012 zuletzt geändert am 10.10.2013 (veröffentlicht im Pirnaer Anzeiger Nr. 01/13 
vom16.01.2013 und Nr. 21/13 vom 06.11.2013) wird wie folgt geändert:

Der § 7 Abs. 3 erhält folgende Fassung:

(3) Der Elternbeitrag wird als Gebühr erhoben.

Der ungekürzte Elternbeitrag beträgt hierbei für ein Kind
1. in der Kinderkrippe ganztags 22 von Hundert,
2. im Kindergarten ganztags 28 von Hundert,
3. im Hort bei einer 6 stündigen Betreuung 28 von Hundert
der durchschnittlichen Betriebskosten pro Platz gemäß Abs. 2.

Der Elternbeitrag vermindert sich für die Kinderkippen- und Kindergartenkinder bei einer 
täglich 4,5-stündigen Betreuung, sowie bei einer 6-stündigen Betreuung und bei Hortkindern 
bei einer täglichen 5-stündigen Betreuung entsprechend anteilig. 

Die Beitragsanpassungen treten erstmalig zum 01.01.2017 und danach jeweils zum 1. 
September des laufenden Jahres in Kraft. 

§ 2 In-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt am 01.01.2017 in Kraft.


